
 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung     
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
- Flurbereinigungsbehörde - 
 
 
Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde -           Wanzleben, 07.12.2015  

Aktenzeichen: 32.1 – 611 B10 - SBK 013 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Ausführungsanordnung 
 
 
1.  Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 

ordnet hiermit im  
 

Flurbereinigungsverfahren 
„Ortsumgehung Schönebeck B 246 a“ 

Verf.-Nr.: SBK 013 
 

Landkreis Salzlandkreis gemäß § 61 i.V.m. § 62 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes an. 

 
2.  Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen des 

Flurbereinigungsplanes wird der 01.03.2016, 0:00 Uhr festgesetzt. 
Mit diesem Tag geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die Empfänger über. 
Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand tritt an die Stelle des 
bisherigen Rechtszustandes. 
Der Besitz- bzw. Nutzungsübergang wird durch Überleitungsbestimmungen geregelt. 
Diese werden ebenfalls öffentlich bekanntgemacht 
 

3.  Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums werden 
mit Ablauf des 29.02.2016 aufgehoben. 

 
4.  Die sofortige Vollziehung dieser Ausführungsanordnung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende 
Wirkung haben. 

 
Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 FlurbG wird darauf hingewiesen, dass Anträge auf Regelung des 
Nießbrauchs und der Pachtverhältnisse (§§ 69 und 70 FlurbG) – soweit sich die Beteiligten 
nicht einigen können – nach § 71 Satz 3 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser 
Ausführungsanordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Außenstelle Wanzleben zu stellen sind. 
 
 

Begründung: 
 
Gemäß § 61 FlurbG ordnet die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes an, wenn dieser unanfechtbar geworden ist. 
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gemäß § 59 FlurbG bekanntgegeben. Den 
im Anhörungstermin vom 11.07.2014 erhobenen Widersprüchen gegen den 
Flurbereinigungsplan wurde durch den Nachtrag 1 abgeholfen bzw. diese wurden 
zurückgenommen. Der Anhörungstermin zu diesem Nachtrag fand am 6.11.2015 statt. In 
diesem Termin wurden keine Widersprüche erhoben. 
Somit ist der Flurbereinigungsplan seit dem 07.11.2015 unanfechtbar. 
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Die Voraussetzungen für die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und 
dessen Nachtrag 1 liegen vor. 
Mit dieser Anordnung entstehen zu dem genannten Stichtag einheitlich alle Ansprüche auf 
Ausbau der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstattungen und Pachtregelungen, vor 
allem aber gehen alle Rechte über.  
Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 
vorgesehenen neuen Rechtszustand herbei, verschafft den Beteiligten die volle rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher. 
Somit ordnet das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben die Ausführung des Flurbereinigungsplanes gemäß § 61 FlurbG an. 
 
Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, 
wenn sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes liegt 
sowohl im öffentlichen Interesse als auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten des 
Verfahrens.  
Durch die Ausführungsanordnung wird der Eintritt des neuen Rechtszustandes einheitlich für 
das gesamte Flurbereinigungsgebiet angeordnet. Nur so sind zeitweilige Gefährdungen des 
Eigentums zu vermeiden. Durch die aufschiebende Wirkung gegebenenfalls eingelegter 
Rechtsbehelfe würde zum Beispiel voraussichtlich der Grundstücksverkehr erheblich 
erschwert werden. Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung kann somit um die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher unmittelbar ersucht werden. 
Hiermit wird gemäß § 80 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung der Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes Ortsumgehung Schönebeck B 246 a angeordnet. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben, erhoben 
werden. 
Im Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt die Rechtsbehelfsfrist mit dem ersten Tag 
der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der 
Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. 
Gewahrt wird die Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt oder beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg beantragt werden 
 
 
Im Auftrag 
 
 (DS) 
 
 
Jens Spicher  
 
 
Hinweis zu den angewandten Rechtsgrundlagen: 

- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 17 JahressteuerG 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I. S. 2794) 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I, S. 686), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) m.W.v. 24.10.2015 
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